
Finanzamt
Steinfurt

Finanzverwal!ung  NRW  48563  Steinfurt

Fjrma
Feemers Straßenbau GmbH
Dieselweg 8
48493 Weftringen

Steuernum mer / Aktenzeich en

311/5871/1694 VBZ 2

Telefonnummer

0255117-0

Datum

08.04.2024

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

Feemers Straßenbau GmbH
(Name  und Voi.name  bzw.  Firma)

48493 Wettrin en,  Dieselwe
(Anschrift,  Sitz)

E  Bauleistungen  im Sinne des §  13b Absatz 2 Nr. 4 UstG

E  Gebäudereinigungsleistungen  im Sinne des § 13b Absatz 2  Nr. 8 UstG

nacr`haltig  erbringt und

BZ]   unter der steuernummer          311/5871/1694

E  unter der umsatzsteuer-ldentifikationsnummer      DE251563806X
reg istriert ist.

Für die o. g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger
geschuldet (§ 13b Absatz 5 UstG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des: 07.04.2027
(Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen Zeitraum von längstens d.ei Jah/en  nach Ausstellungsdatum zu beschränken,)

`D'e©

HaiiDtaebäude
Ochtruper Str  2
48565  Steinfiirt
www` finanzamt.nrw de

Telefon
0255117-0

Dieses  Schreiben  wurde  maschinell  erstellt  und  ist ohne  Unterschrfft gultig.

Telefonische Servicezeiten
MMo.  -Do.  8:00  bis  1800  Uhr   Fr.  8"  bi$  16:00  Uhr

#00926753"
lt.letix Aiislancl              Servlcezel{en vor ort
0049255117-1200        Mo,-Mi   8:00bß  13.00Uhr   Do   8:00bisl7:00Uhr

Fr.  8.00  bis  12:00  Uhr   und  nach \/ereinbarung

BBk eh  Dortmund  -alt-
lBAr\l  DE714400  0000  0040  3015  00
BIC  MARKDEF1440

Öffentliche Verkehrsmittel:  Bus:  Haltestelle  Bahnhofstr.    / Zug:  10  Minuten  FUßweg  vom  Bahnhof (Burg-)Steinfurl    /  PKW  Behinderlenparkplätze  am
Roggenkamp

UST I  TG    -Nachwels Steuerschuldnerschafl Leistungsempfänger   Bau-u /od   Gebäudereinigungsleistungen
Nr.  754/035-V2001   (11.19)  OFD  NRW St 45



Steuernummer 311/5871 /1694

Rechtsbehelfsbelehrung

Sie  können  die  Eheilung  des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des  Leistungsempfängers bei
Bauleistungen  und/oder Gebäudereinigungsleistungen  mit dem  Einspruch  anfechten.  Der Einspruch  ist beim
umseitig  bezejchneten  Finanzamt schriftlich  einzureichen,  diesem elektrc>nisch zu  übermitteln oder dort zur
Niederschrift zu  erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen  Monat.  Sie  beginnt mit Ablauf des Tags,  an  dem  lhnen
der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des  Leistungsempfängers bei  Bauleistungen  und/oder
Gebäudereinigungsleistungen  bekannt gegeben worden  ist.  Bei Zusendung durch  einfachen  Brief oder
Zustellung  mittels Einschreiben  durch  Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag  nach Aufgabe zur
Post als bewrkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei
Bauleistungen  und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen  ist.  Bei
Zustellung  mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben  mit Rückschein oder gegen  Empfangsbekenntnis
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Datenschutzhinweis

lnformatjonen  Über die Verarbeitung  personenbezogener Daten  in  der Steuerverwaltung  und  über lhre  Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie  Über lhre Ansprechpartner in  Datenschutzfragen  entnehmen  Sie
bitte dem allgemeinen  lnformationsschreiben  der Finanzvewaltung.  Dieses lnformationsschreiben finden  Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrjk „Datenschutz") oder erhalten  Sie  bei  lhrem Finanzamt.


